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Welches ſind die Leiſtungen der Invaliditäts⸗

verſicherung bezügl . der „ Selbſtverſicherung “ ?
Die Leiſtungen der „Selbſtverſicherung “ ſind im

allgemeinen dieſelben wie bei der Zwangsverſicherung .
Der Selbſtverſicherte , der ſeinen Verpflichtungen nach⸗

gekommen , die Wartezeit zurückgelegt alſo 500 bezw .
1200 Wochenbeiträge gezahlt und ſpäter alle zwei
J

wenigſtens 40 Marken geklebt hat , kann mit —
738

1. Eine zeitweiſſe Invalidenrente im Falle

einer mehr als 26 - wöchentlichen mit Erwerbsunfähig —

keit verbundenen Krankheit .
2. Eine dauernde Invalidenrente für den

Fall dauernder Erwerbsunfähigkeit .

Als „ Invalide “ gilt derjenige , der wegen Krank —

heit , Gebrechen , Alter , dauernd weniger als ein Drit —

tel erwerbsfähig iſt , d. h. der nicht mehr imſtande

iſt , durch eine ſeinen Kräften und Fähigkeiten ange⸗

meſſene Beſchäftigung , „ wie ſie ihm unter billiger

Berückſichtigung ſeiner Ausbildung und ſeines bis⸗

herigen Berufes zugemutet werden kann , ein Drittel

desjenigen zu erwerben , was körperlich und geiſtig

geſunde Perſonen derſelben Art mit ähnlicher Aus⸗

bildung in derſelben Gegend durch Arbeit zu ver⸗

dienen pflegen . Für manchen Selbſtverſicherten iſt
die Invalidenverſicherung im gewiſſen Sinne auch ein

Erſatz für die Unfallverſicherung , nämlich für ſolche ,

welche nicht unfallverſicherungspflichtig ſind ; denn ſie

erhalten auch die Invalidenrente , wenn ſie infolge eines

Unfalles dauernd erwerbsunfähig und invalide werden .

3. Unter Umſtänden kann auch den Selbſtver —⸗

ſicherten durch die Verſicherungsanſtalt auf deren

Koſten ein Heilverfahren zuteil werden . Wenn näm⸗

lich ein Verſicherter derart erkrankt , daß dadurch Er⸗

werbsunfähigkeit eintreten kann , ſo iſt die Verſiche⸗
rungsanſtalt befugt nicht verpflichtet ) , ein geeignetes

Verfahren eintreten zu laſſen . Dieſes Heilverfahren

kann beſtehen in einer Kur in einem Krankenhaus ,

einer Klinik , einer Heilanſtalt , oder in einem längeren

Aufenthalt auf dem Lande . Tritt alſo eine ſolche

Erkrankung ein und iſt Hoffnung auf gründliche Hei⸗

lung vorhanden , ſo möge ſich der Verſicherte früh⸗
zeitig ſelbſt oder durch Mittelsperſonen mit einem

begründeten Bittgeſuch an die Verſicherungsanſtalt

wenden . ( Vergl . Hitze : Was jedermann bezügl . der

Invalidenverſicherung wiſſen muß . S . 13 —17 ) .
4. Endlich erhält der Verſicherte nach Zurück —

legung des 70 . Lebensjahres unter allen Umſtänden

auch wenn er noch vollſtändig arbeitfähig iſt , bis

zu ſeinem Lebensende eine Altersrente . Wer ſchon vor⸗

her Invalidenrente bezieht , erhält dieſelbe auch über

das 70 . Jahr hinaus weiter und falls jemand ſchon
die Altersrente bezieht , kann er , wenn er ſpäter In⸗
ralide wird , ſtatt deren die Invalidenrente beziehen ,
doch muß er ſtets wenigſtens 20 Marken pro Jahr

weitergeklebt haben . Letzteres iſt dann ratſam , wenn

er längere Zeit und viele Marken geklebt hat . Denn

in dieſem Falle iſt die Invalidenrente höher als die

Altersrente .

Die Höhe der Rente iſt ſehr verſchieden . Was

zunächſt die Invalidenrente anbetrifft , ſo hängt ſie

hauptſächlich ab von der Höhe und Zahl der Wochen —
beiträge . Der Verſicherte , dem es frei ſteht , ſich die

Lohnklaſſe , bezw . deren Beiträge ſelbſt zu wählen , hat

es alſo ganz in der Hand , ſich eine niedere oder mög —

lichſt hohe Rente zu ſichern . Die Invalidenrente ſetzt

ſich zuſammen aus einem für jeden Rentenempfänger
gleichen Reichszuſchuß von jährlich 50 Mark , einem

nach Lohnklaſſen oder nach der Höhe der Beiträge zu

berechnenden und von der Verſicherungsgeſellſchaft auf⸗

zubringenden Grundbetrag und einem Steigerungsſatz .

Dieſer Steigerungsſatz beträgt für jeden Wochenbeitrag
der 5 Lohnklaſſen 3, 6, 8, 10 oder 12 Pfg . Man

erhält die jedesmalige Steigerungsſumme , indem man

die Zahl der geleiſteten Beiträge der verſchiedenen
Arten mit dem betreffenden Einzelſteigerungsſatz mul⸗

tipliziert .
Angenommen , jemand habe ſtets dieſelben Bei⸗

träge geleiſtet , ſo erhält er ſofort nach Ablauf der

Wartezeit , nachdem er alſo 500 Wochenbeiträge ge⸗

zahlt , als Invalidenrente jährlich

für die Beiträge der Lohnklaſſe 1 II III V

1. als Reichszuſchuß 50 50 50 50⸗· 50 Mark

2. als Grundbetrag 60 70 80 90 100 „
3. als Steigerungsſatz 15 30 40 50 60 „

Im Ganzen 125 150 170. 190 210 Mark

Sind die 500 Wochenbeiträge verſchiedenen Lohn⸗

klaſſen entnommen , d. h. hat der Verſicherte verſchie⸗
dene Beiträge bezahlt , ſo ändert ſich dementſprechend
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die Rentenhöhe . Jedenfalls aber kann ein Selbſtver —

ſicherter nach 10 Jahren einen Anſpruch auf dauernde

Invalidenrente von 125 bis 210 Mark jährlich er⸗

werben . Wird der Verſicherte erſt in ſpäteren Jahren

Invalide und hat er ſtets pünktlich weiter geklebt , ſo

könnte er ſich etwa nach 20 Jahren eine Rente von

140 bis 270 Mark , nach 30 Jahren 155 bis 330

Mark , nach 40 Jahren 170 bis 390 Mark , nach 50

Jahren 185 bis 450 Mark jährlich ſichern .
Die Altersrente iſt im Gegenſatz zur Invaliden —

rente mehr gleichmäßig , da hier der Steigerungsſatz

wegfällt . Auch zu der Altersrente wird ſtets ein jähr⸗

licher Staatszuſchuß von 50 Mark gezahlt . Dazu
kommt ein Grundbetrag von 60 , 90 , 120 , 150 , 180

Mark , je nachdem die Beiträge nach den einzelnem

Lohnklaſſen gezahlt ſind . Somit beläuft ſich die Alters

rente , falls ſtets dieſelben Marken geklebt ſind , auf

110 , 140 , 170 , 200 , 230 Mark . Sind Beiträge ver

ſchiedener Lohnklaſſen gezahlt , ſo wird der Grundbe —

trag ſich auch verſchieden geſtalten . Waren mehr als

1200 Wochenbeiträge geleiſtet , ſo werden zunächſt die

höheren Beiträge zur Berechnung herangezogen . Die

Altersrente wird aber nie unter 110 Mark und nie

über 230 Mark pro Jahr betragen .

Die Statiſtik und Rechnungsführung der Kran⸗

kenkaſſen betr .

Das Bezirksamt W. hat an die Krankenkaſſen⸗

verwaltungen nachſtehende Verfügung erlaſſen :

„ Behufs Erzielung eines einheitlichen Verfah —

rens bei Buchung der Aufwendungen der Kranken —

kaſſen , welche denſelben nach den Unfallverſicherungsge —
ſetzen und dem Invalidenverſicherungsgeſetz obliegen ,

indem die Verſicherungsanſtalt gemäß § 19 des In . ⸗

Verſ . ⸗Geſ. vom 13 . Juli 1899 und die Berufsgenoſſen⸗
ſchaften nach 8S 11 des Gewerbeunfaällverſ . - Geſ . vom

30 . Juni 1900 befugt ſind , die Fürſorge für Erkrankte

oder Verletzte den Krankenkaſſen zu übertragen , machen

wir auf Nachſtehendes aufmerkſam :

a. Wenn die Verſicherungsanſtalt ein Heilver⸗

fahren eintreten läßt und die Fürſorge ſelbſt über⸗

nimmt , ſo hat die Krankenkaſſe für die Dauer dieſes

Heilverfahrens der Verſicherungsanſtalt Erſatz zu lei⸗

ſten in Höhe des Krankengeldes des betreffenden Ver⸗

ſicherten (§S 18 Abſ . 3 Inv . ⸗Verſ . ⸗Geſ. ) . Die Leiſtung

iſt in die Kaſſenrechnung unter „ Kur - und Verpfle —

gungskoſten “ — Ziffer 6 des jedes Jahr dorthin

mitgeteilt werdenden Formulars II C —in Ausgabe

zu ſtellen .

b. Läßt die Verſicherungsanſtalt oder eine Be

rufsgenoſſenſchaft ein Heilverfahren eintreten und

wird die Fürſorge der Krankenkaſſe übertragen ( § 19

J . V. G. und § 11 U. V. G. ) , ſo ſind die desfallſigen
Ausgaben der Krankenkaſſe zu buchen unter „für ärzt⸗

liche Behandlung “ , „ für Arznei und ſonſtige Heil⸗

mittel “ , „ Krankengelder “ , „ Kur - und Verpflegungs⸗
koſten “ , alſo je nach der Natur der Koſten .

Ziffer 1, 2, 3, 6 des genannten Formulars . —

Der von der Verſicherungsanſtalt oder Berufs⸗

genoſſenſchaft geleiſtete Erſatz wird unter Ziffer 9 des

Formulars II C in Einnahme geſtellt .
Die Zeit , für welche die Krankenkaſſe im Falle .

a und blin Anſpruch genommen wird , iſt im Kran —

kenbuch als Krankheitszeit einzutragen .

c. Das nach § 12 des Unfallverſ . Geſ . von der

Sten Woche ab zu zahlende erhöhte Krankengeld iſt im

vollen Betrage unter „ Krankengelder “ — Jifff

in Ausgabe und der daran vom Unternehmer wieder

zu erſtattende Betrag unter Ziffer 9 des Formulars

II C in Einnahme zu buchen .

d. Die Angehörigenunterſtützung ,
welche die Kaſſe auf Erſuchen der Verſicherungsanſtalt
gemäß §8 18 Abſatz 4 Inv . ⸗Verſ . ⸗Geſ . leiſtet und

die auf Erſuchen der Verſicherungsanſtalt oder Be

rufsgenoſſenſchaft dem Erkrankten oder Verletzten vor —

zuſchießenden Reiſekoſten ſind in der Kaſſenrech

nung als „ durchlaufende Poſten “ zu behandeln und

demgemäß unter Ziffer 12 des Formulars in Ausgabe
und beim Erſatz unter Ziffer 11 in Einnahme zu
ſtellen ; in gleicher Weiſe ſind vorgeſchoſſene Unfalk⸗
renten zu buchen .

e. Ein etwa durch eine Berufsgenoſſenſchaft er⸗

ſetzt werdendes Sterbegeld für einen infolge Un⸗

falls Getöteten iſt unter Ziffer 8 des Formulars in

Einnahme zu ſtellen , nachdem die bezügliche Ausgabe
unter Ziffer 5 gebucht erſcheint . “

Invalidenverſicherung .

Es iſt vielfach die Meinung vertreten , daß die

unter das Invalidenverſicherungsgeſetz fallenden Per⸗

ſonen beſonders die in öffentlichen und privater

Dienſten ſtehenden niedern Bedienſteten nur dann

invalidenverſicherungspflichtig ſind , wenn die dienſt —
liche Tätigkeit den Hauptberuf bildet . Dieſe Anſicht

allgemein genommen — ſteht nicht im Einklang

mit den Beſtimmungen des Geſetzes .

Daß die dienſtliche Tätigkeit den Hauptberuf

bilden muß um Verſicherungspflicht zu begründen
iſt nur bei den ſogen . „ ſonſtigen Angeſtell⸗

ten “ ( vergl . Seite 516 dieſer Zeitſchrift ) erforder⸗

lich , auf welche die Verſicherungspflicht erſt ſeit 1.

Januar 1900 ausgedehnt worden iſt .

Bei allen übrigen unter das Geſetz fallenden

Perſonen alſo bei den nach §S 1 Ziff . 1 Geſ . zu

rerſickernden ( Arbeiter , Gehülfen —niedere Bedienſtete
— Geſellen , Lehrlinge , Dienſtboten ) , ſowie bei den

Betriebsbeamten , Werkmeiſtern , Technikern , Hand

lungsgehülfen , Handlungslehrlingen , Lehrern und Er⸗

ziehern iſt dagegen Verſicherungspflicht ſtets an⸗

zunehmen , ſolange nicht die Beſtimmungen des Bun⸗

desratsbeſchluſſes vom 27 . Dezember 1899 , betr . die

Befreiung vorübergehender Dienſtleiſtungen von der

Verſicherungspflicht ( Ausgabe des Geſetzes von Muſer
Seite 237 ) , Platz greifen müſſen und ſolange bei den

in § 1 Ziff . 2 Geſ . genannten Perſonen ( Betriebs —
beamte ꝛc. ) der jährl . Gehalt 2000 Mark nicht über —

ſteigt .
Dieſer Bundesratsbeſchluß beſagt in Ziffer 1b

daß Perſonen , welche berufsmäßig gegen

Lohn nicht arbeiten , dann von der Verſiche⸗
rungspflicht befreit ſind , wenn ſie Lohnarbeit zwar in

regelmäßiger Wiederkehr , aber nur nebenher und gegen

ein geringfügiges Entgelt verrichten , welch letzteres für

die Dauer der Beſchäftigung zum Lebensunterhalt

nicht ausreicht und zu den für dieſe Zeit zu zahlen⸗
den Verſicherungsbeiträgen nicht in entſprechendem

Verhältniſſe ſteht .
Da dieſe Begriffe öfters Schwierigkeiten bieten ,

ſo wird es nicht unwillkommen ſein , wenn ceich an

dieſer Stelle erörtert wird , welche Grundſätze hierüber

von den maßgebenden Behörden aufgeſtellt worden

ſind .
Zunächſt iſt zu bemerken , daß alle die er⸗

wähnten Merkmale vorliegen und zu⸗

ſammen neben einander vorhanden ſein

müſſen , um eine Perſon von der Ver⸗

ſicherungspflicht auszuſchließ en .

Stellt ſich alſo eine Lohn - ⸗Arbeit als eine ſolche
dar , welche zwar in regelmäßiger Wieder⸗

kehr nebenher verrichtet wird , iſt aber das Ent⸗
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gelt nicht als geringfügig anzuſehen , ſo muß Verſiche⸗

rungspflicht angenommen werden .

Regelmäßige Wiederkehr von Dienſtleiſtungen
iſt dann anzunehmen , wenn dieſelben entweder in

vauerndem Arbeits - oder Dienſtverhältnis , ſei es zu
einem , oder zu mehreren Arbeitgebern , ausgeführt wer

den , oder auch wenn ihre Verrichtung an wechſelnden

Arbeitsſtellen ohne ſolch dauerndes Verhältnis
ſtattfindet ( vergl . Reviſionsentſcheidung des Reichs⸗

verſicherungsamtes Nr . 130 und 365 amtliche

Nachrichten 1892 Seite 43 und amtliche Nachrichten
1894 Seite 138 ) . Es ſei hier nur beiſpielsweiſe an

die Nachtwächter , Feldhüter , Glockenläuter , Meßner u.

dergl . erinnert . Dieſe Perſonen ſind auf Grund eines

dauernden Arbeitsverhältniſſes in regelmäßiger Wie

derkehr tätig . Auch diejenigen ſelbſtändigen Landwirte

werden hierher zu zählen ſein , welche durch Güter —

aufſicht , Waldhut , Bedienung von Wäſſerungseinrich —

tungen , Pegelbeobachtung und dergl . Dienſte leiſten

( vergl . Erlaß Gr . Min . d. Innern vom 11 . Febr .
1891 Nr . 2971 Zeitſchrift für bad . Verwaltung
1891 Seite 38 ) .

Der Begriff nebenher iſt auf die tatſächlich ver —

wendete Beſchäftigungszeit und den Verdienſt zu be —

ziehen . Es iſt alſo hier zu prüfen , ob im Hinblick

auf die wirtſchaftliche Stellung eines Arbeiters im

Ganzen der auf die Lohnarbeit verwendete Zeitauf⸗
wand und der Verdienſt hieraus zur ſonſtigen Be⸗

ſchäftigung und zum ſonſtigen Einkommen von nur

nebenſächlicher Bedeutung iſt . Es wird dies

dann der Fall ſein , wenn beiſpielsweiſe die oben be⸗

zeichneten ſelbſtändigen Perſonen durch ihre Dienſt⸗

leiſtungen durchſchnittlich täglich nur wenige Ar

beitsſtunden , jedenfalls nicht die volle Hälfte

des Tages in Anſpruch genommen werden und auf

den Verdienſt aus der Lohnarbeit nicht angewieſen

ſind .
Als geringfügig iſt das Entgelt anzuſehen , wenn

es für die Dauer der Beſchäftigung zum Lebensunter⸗

halt nicht ausreicht und zu den für dieſe Zeit zu

zahlenden Verſicherungsbeiträgen nicht in entſprechen —

dem Verhältniſſe ſteht .

Geringfügigkeit des Entgeltes hat das Reichs —
verſicherungsamt im allgemeinen in ſtändiger Rechts —

ſprechung dann angenommen , wenn dasſelbe / des

ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter
nicht erreicht .

Beträgt alſo der ortsübliche Tagelohn in einem

Bezirk für männliche erwachſene Arbeiter 200 Pfg .
und für weibliche erwachſene Arbeiterinnen 140 Pfg .

ſo berechnet ſich das Drittel im Jahre :
a ) bei männl . Arbeiter auf 200 M. ( 200 Pfg .

300 ( Arbeitstage ) 600 M. : 3 200 Mark ) ;

b) bei weibl . Arbeiter auf 140 M ( 140 & 300

420 : 3 14˙ ) .
Mit andern Worten : das Drittel ſtellt immer

den ortsüblichen Tagelohn in Mark ausgedrückt
dar ( 200 Pfg . — 200 M. , 140 Pfg - 140 M. )

Ein Gemeindebedienſteter in dem betr . Bezirke ,

der das ganze Jahr hindurch in jeder Woche tätig

iſt und der für ſeine Dienſtleiſtungen 200 M. jähr⸗

lich erhält , muß hiernach als verſicherungspflichtig an⸗

geſehen werden . Unter gleichen Vorausſetzungen wäre

eine weibliche Bedienſtete zur Verſicherung beizuziehen ,
die 140 Mark jährlich beziehen würde .

Erſtreckt ſich die Arbeit nicht auf jede Woche

des Jahres (3. B. bei einem Wegwart , der nur Früh⸗

jahrs und Spätjahrs während einiger Wochen auf

der Straße tätig ſein muß) , ſo ſind bei Vergleichung
des Entgeltes mit dem Lebensunterhalte nur die

Wochen zu Grunde zu legen , während derentat⸗
ſächlich vorübergehende Dienſtleiſtungen

ſt a ttgefunden haben . Der Lebensunterhalt für
die Wochen nicht verſicherungspflichtiger
Arbeit kommt nicht in Frage . ( Vergl . die Ent⸗

ſcheidung des Reichsverſicherungsamtes Nr . 924 ( Amt⸗
liche Nachrichten 1901 S . 608 ) . In dieſer Entſchei⸗
dung iſt auch ausgeſprochen , daß das Entgelt nicht
etwa für die Tage der Dienſtleiſtung zum Lebens⸗

unterhalte hinreichen muß , ſondern mindeſtens für

die ganze Woche , während deren Lohnarbeit ſtatt —
findet .

Arbeitet z. B. ein Gemeindebedienſteter jähr⸗
lich während 15 Wochen und erhält derſelbe für ſeine

Dienſtleiſtungen 100 M. , ſo könnte dieſes Entgelt zur
Beſtreitung des Lebensunterhaltes für das ganze

Jahr allerdings als geringfügig erſcheinen ; dagegen
für die Beſchäftigungswochen nicht . Teilt man näm⸗

lich die 100 Mark durch die Zahl der Arbeitswochen
( alſo hier durch 15) , ſo entfällt auf eine Woche ein

Betrag von 6 . 67 M. , ſomit mehr als / des ortsüb

lichen Tagelohnes , welcher bei Zugrundlegung des

Jahresdrittels von 200 Mark ( ſiehe oben ) für eine

Woche rund 4 Mark betragen würde ( 200 : 52
3. 85 M. oder rund 4 Mark d. i. 2 ortsübliche Tage —

löhne à 200 Pfg . zuſammengenommen .
Der in Rede ſtehende Gemeindebedienſtete wäre

alſo ohne allen Zweifel für die Arbeitswochen
verſicherungspflichtig ( für die übrigen Wochen könnte

er ſich ſelbſtredend freiwillig weiter verſichern ) .
In gleicher Weiſe hätte die Berechnung für eine

weibliche Bedienſtete , die nicht in jeder Woche des

Jahres Dienſte leiſtet , zu erfolgen .
Ein weiteres Merkmal für die Geringfügigkeit

des Entgeltes iſt ferner dann als vorhanden anzuneh
men , wenn dasſelbe zu den für die Arbeitswochen

zu zahlenden Verſicherungsbeiträgen nicht in

entſprechendem Verhältnifſe ſteht . Dies iſt nach
dem Erlaß Gr . Min . des Innern vom 2. Februar
1891 Nr . 2971 (Zeitſchrift für bad . Verwaltung 1891

Seite 38) , dann der Fall , wenn der Wochenbeitrag
mehr als ſechs Prozentt des Wochenverdienſtes
beträgt , wobei ſelbſtredend der Verdienſt aus verſchie —
denen Dienſtleiſtungen in Betracht zu ziehen iſt , wenn

ein Arbeiter bei wechſelnden Arbeitgebern tätig ſein

ſollte .

Legt man alſo obiges Beiſpiel auch hier zu
Grüunde , ſo ſtellt ſich der wöchentliche Beitrag auf 24

Pfg . ( 3. Lohnklaſſe kommt bei einem ortsüblichen Tage⸗
lohne von 2 M. in Frage ) und dieſer Beitrag würde

höchſtens 3,6 Proz . des 6 . 67 M. betragenden Wochen —

verdienſtes ausmachen — 1 3,6 / ) , alſo zu letz —

tem Verdienſte in richtigem Verhältniſſe ſtehen . Dies

wäre auch dann noch der Fall , wenn z. B. der Wochen⸗
3 8 8 ( 24 100

verdienſt nur 4 Mk. betragen würde . —

Es könnte ſomit ein Ausſchluß des betr . Arbeiters von

der Verſicherung für die Arbeitswochen auch aus dieſem

Grunde nicht erfolgen . —

Wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht ,
beziehen ſich dieſelben in der Hauptſache auf ſolche
Perſonen , welche berufsmäßig Lohnarbeit nicht ver⸗

richten . Handelt es ſich dagegen um berufsmäßige

Lohnarbeiter , die nicht nur vorübergehend und

nebenher gegen Lohn arbeiten , ſo liegt natürlich Ver⸗

ſicherungspflicht äuch dann vor , wenn das Entgelt

weniger als /¼ beträgt . Hieraus erklärt es ſich , daß

z. B. ein Lehrling , der bei regelmäßiger Arbeit einen

wöchentlichen Verdienſt von nur 2 Ml erhält , gleich⸗
wohl der Verſicherungspflicht unterworfen iſt ; denn

er zählt zu den berufsmäßigen Lohnarbeitern .

Auch eine Waſchfrau ( Monatsfrau , Aushilfskell⸗
nerin ꝛc. ) die in dürftigen Verhältniſſen lebt und
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auf den Verdienſt aus Lohnarbeit zur Beſtreitung

des Lebensunterhaltes angewieſen iſt , müßte bei einem

Verdienſte von weniger als einem Drittel zur Ver

ſicherung herangezogen werden .

Denn bei dem Umſtand , daß der Verdienſt aus

der Lohnarbeit von ganz beſonderer Bedeutung für

die wirtſchaftliche Lage dieſer Perſonen iſt , wird wohl

nickt geſagt werden können , daß dieſelben berufs

mäßig Lohnarbeit nicht verrichten bezw . nicht ver

richten müſſen . Daß dabei die Dienſtleiſtungen dieſer

Perſonen oft nur wenige Stunden im Tage erfordern ,

kommt nicht in Betracht .

Iſt alſo die Verſicherungspflicht einer Perſon

zu prüfen , ſo iſt zunächſt feſtzuſtellen , ob dieſelbe zu

den berufsmäßigen Lohnarbeitern zu zählen iſt

oder nicht . Liegt berufsmäßige Lohnarbeit vor , ſo

iſt die betr . Perſon für die Arbeitswochen unter allen

Umſtänden zur Verſicherung heranzuziehen . Handelt

es ſich jedoch um Perſonen , die berufsmäßig Lohn

arbeit nicht verrichten bezw. verrichten müſſen , ſo hätte

Ausſchluß von der Verſicherung nur dann ſtattzu

finden , wenn die Vorausſetzungen hiefür vorliegen

( geringfügiges Entgelt ꝛc.). Ob dies der Fall , wird

auf Grund der obigen Aeisführungen wohl leicht feſt

geſtellt werden können . Es iſt dabei immer davon

anszugehen , daß der erwähnte Bundesratsbeſchluß vom

27 . Dezember 1899 eine Aus na hme vorſchrift dar

ſtellt und infolge deſſen eine ſtrenge Auslegung er

fahren muß ; denn erſter Grundſatz des Geſetzes iſt

im allgemeinen :
„ Wer Lohnarbeit verrichtet , iſt zur Verſicherung

beizuziehen . “
Sollten durch dieſe Erörterungen da und dort

obwaltende Mißverſtändniſſe beſeitigt werden , ſo iſt

der Zweck dieſer Zeilen erfüllt .

Berechnung der unterſtützungsdauer nach dem

Krankengeſetz .

Es erſcheint zweifelhaft , ob im Hinblick auf 8

78 d. K. ⸗V. ⸗G. die Krankenunterſtützung nach § 6 des

Krankenverſicherungsgeſetzes für mindeſtens 182 oder

183 Tage zu gewähren iſt .
Die Krankenunterſtützung endet nach § 6 Abſ .

2 mit dem Ablauf der Sechsundzwanzigſten Woche

nach Beginn der Krankheit , im Falle der Erwerbsun

fähigkeit ſpäteſtens mit dem Ablaufe der Sechsund
zwanzigſten Woche des Krankengeldbezuges .

Nach § 78 a. Abſ . 1 iſt bei Berechnung einer

Friſt , welche nach Tagen beſtimmt iſt , der Tag nicht

mitzurechnen , auf welchen der Zeitpunkt oder das Er

eignis fällt , nach welchem der Anfang der Friſt ſich

richten ſoll .
Dieſe Beſtimmung iſt aber auf § 6 Abſ . 2 nicht

unmittelbar anwendbar , weil hier nicht eine nach

Tagen , ſondern eine nach Wochen beſtimmte Friſt

in Frage ſteht ; wäre ſie anwendbar , ſo könnte es nach

der Faſſung des §S 78 a. Abſ . 1 nicht zweifelhaft

ſein , daß Krankenhilfe noch 26 Wochen oder 182

Tage nach dem Tage nach der Erkrankung und ins
beſondere Krankengeld noch für 182 Tage nach dem

Beginn des Krankengeldbezuges , alſo im Ganzen für

182 Tage zu gewähren iſt .

Auf unſeren Fall bezieht ſich aber 8 78 a. Abſ .

2 , wornach eine nach Wochen beſtimmte Friſt mit

Ablauf desjenigen Tages , der letzten Woche endigt ,

welcher durch ſeine Benennung dem Tage ent⸗

ſpricht , an welchem die Friſt begonnen hat .

Hiernach iſt das Krankengeld in der Tat auf

26 Wochen und ein Tag zu gewähren . Vergl . Arbeiter⸗
Verſorg . 1903 S . 383/86 und Reger - Henle Ko⸗

mentar z. K. V. ⸗G. Anmerk . 14 zu 8 6.

Die Landesverſicherungsanſtalt berechnet den in

Betracht kommenden Krankenkaſſen das Krankengeld

in analoger Weiſe .

Wer in die Zeitung ſchreiben will oder ſoll

möge ſich zu ſeinem und Anderer Nutzen merken was

folgt :
1. Was du auch einer Zeitung mitteilen willſt ,

tue es raſch und ſchicke es ſofort ein !

2. Sei kurz ; du ſparſt damit die Zeit des Redak

törs , des Setzers , Korrektors und deine eigene .
Dein Prinzip ſei : Tatſachen , keine Phraſen , keine

langen Betrachtungen .
3. Sei klar ; ſchreibe leſerlich , beſonders Namen

und Ziffern .
4. Eigennamen , beſonders Perſonennamen und

Ortsnamen , die im Text vorkommen , ſchreibe beſon

ders deutlich !
5. Schreibe nicht „geſtern “ oder „ heute “ , ſondern

den Tag oder das Datum .

6. Setze mehr Punkte als Beiſtriche , aber dergiß

keine von beiden ! Mache keine langen Sätze !
7. Korrigiere niemals einen Namen oder eine

Zahl ; ſtreiche das fehlerhafte Wort durch und ſchreibe

das richtige darüber oder daneben !

8. Laſſe ſtets einen mindeſtens 2 Finger breiten

Rand des Papieres frei , damit der Redaktion Platz

zu Aenderungen und Zuſätzen bleibt !

9. Die Hauptſache : Beſchreibe nie , nie , nie beide

Seiten des Blattes !
10. Bei allem , was du ſchreibſt , gib der Redak

tion immer deinen Namen an ! Nur dann kann ſie

den Wert der Mitteilung beurteilen .

11. Bezeichne deine Adreſſe und ſei dabei be

ruhigt , daß der Name eines Korreſpondenten unter

allen Umſtänden geheim gehalten wird !

12. Lies ſtets das Geſchriebene , ehe du es ab⸗

ſchickſt , noch einmal durch ! Du wirſt faſt immer noch

etwas zu beſſern finden .

Erlaſſe , Entſcheidungen u . dergl .
Amtliche Schätzung von Grundſtücken zum Zweck

ihrer Beleihung ; Rechtsmittel gegen angeblich

unrichtige Schätzung ? E8 116 , 117 D . ⸗W.

f . G. ⸗B. ⸗Ae . )

Am 5. November 1902 hatte der Gemeinderat

Malſch das Anweſen des K. W. , weil der es mit

einer Hypothek belaſten wollte , amtlich geſchätzt . Mit

der Behauptung , daß dieſe Schätzung „falſch “ , näm⸗

lich zu nieder , ſei , wandte ſich der Eigentümer durch

Rechtsanwalt Dr . St . zunächſt ans Bezirksamt , dann

ans Amtsgericht E. und ſchließlich ans G. B . ⸗A . Malſch

mit dem Antrage , den Gemeinderat zur Berichtigung

der Schätzung zu veranlaſſen . Bezirksamt und A. ⸗G.

erachteten die Angelegenheit nicht als in ihren Ge⸗

ſchäftskreis gehörend , und auch das G . B . - A lehnte

eine Amtshandlung als ihm nicht zuſtehend ab . Die

dagegen ans L. G. eingelegte Beſchwerde , die ſich ins⸗

beſondere auf den Wortlaut der §S 116 , 117 D . W.
f. G. ⸗B. ⸗As . ſtützte , hatte keinen Erfolg . Aus den

Gründen ( gekürzt ) : Im § 31 bad . Ausf . ⸗G. z.

G. B . ⸗Q . wird eine Verpflichtung , im §S 32 daſelbſt

eine Befugnis der Gemeinderäte zur Vornahme amt⸗

licher Grundſtücksſchätzungen aufgeſtellt , und die Ver⸗
pflichtung tritt ein „ in Grundbuchſachen “ ; das heißt:
wenn es ſich um eine Angelegenheit handelt , die eine

Grundbuchſache iſt , und in dieſer Angelegenheit eing

amtliche Schätzung von Grundſtücken erforderlich wird ,

muß der Gemeinderat ſolche Schätzung vornehmen .

Dies bringt auch der §S 117 D. ⸗Wef . G. ⸗B. - Ae . zum
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Ausdruck : im Abſ . 1 ſagt er , daßeder Gemeinderat „ in
allen Grundbuchſachen “ amtliche Grundſtücksſchätzungen
vorzunehmen verpflichtet iſt ; in den Abſ. 2 und 3
wollte geſagt werden , in welchen Fälleneine
Grundbuchſache im Sinne des 8 31 Ge ſ.
als vorliegend anzuſehen ſei , nämlich ins⸗
beſondere , wenn es ſich um die Wertangabe im G . B .

handelt , und wenn die Schätzung beantragt wird , um
eine Grundſtücksbeleihung zu erlangen . Es kann nun

zugegeben werden , daß dieſe Aöſ . 2 und 3 des § 117

mißverſtändlich gefaßt ſind , wenn ſie ſagen : „ Zu
den Grundbuchſachen gehört die Schätzung . . . “ oder :

„ Grundbuchſache iſt es auch , wenn die Schätzung be —

antragt wird , um uſw . “ . Der wirkliche Sinn dieſer
Beſtimmungen ergibt ſich aber aus dem Zuſammen⸗
halt mit dem Abſ . 1 des § 117 : „ Grundbuchſache “
iſt die Wertangabe im G . B . und die durch die bean —

tragte Schätzung bezweckte Herbeiführung einer Grund —

ſtücksbeleihung ; bei deren Vorliegen iſt der Gemeinde⸗
rat zur Schätzung verpflichtet ; die Schätzung ſelbſt
iſt aber niemals Grundbuchſache , ſondern die erwähn⸗
ten Veranlaſſungsgründe zur Schätzung ſind als ſolche
Grundbuchſachen zu erachten . — Die Schätzungspflicht
hat aber der Gemeinderat völlig unabhängig von den

Grundbuchbehörden und nur nach eigenem Wiſſen und

auf eigene Verantwortung auszuüben . Das G . B. ⸗A.
iſt in keiner Weiſe befugt , in dieſe gemeinderätliche
Tätigkeit einzugreifen , ihm kommt im Verhältnis zum
Gemeinderat keine Aufſichts - oder Kontrollbefugnis
zu, und am allerwenigſten iſt das G. B . - A. eine höhere
Inſtanz für die Schätzung ſelbſt ; dieſe wird vielmehr

unanfechtbar vom Gemeinderat vorgenommen .

Wohl aber hat die D. - W. für G. ⸗B. - Ae . in den

§S§S 118 —120 für die Fälle , in denen die amtliche

Grundſtücksſchätzung in einer Grundbuchſache erfolgt ,
beſtimmtg Verfahrensvorſchriften aufgeſtellt , die eine

zutreffende Schätzung gewährleiſten ſollen . Verweigert
der Gemeinderat eine Schätzung in ſolchen Fällen ,
wo er zu ihrer Vornahme verpflichtet iſt , oder nimmt

er ſie unter Mißachtung der oben erwähnten Ver⸗

fahrensvorſchriften vor , ſo begeht er damit Pflicht —
verletzungen , die — weil der Gemeinderat bei Aus⸗

übung ſeiner Schätzungstätigkeit ebenſo , wie hinſicht —
lich ſeiner ſonſtigen amtlichen Verpflichtungen der

Staatsaufſicht gemäß §S 172 a Gem . - O. unterſteht —

von dem Bezirksamt gemäß der Ziff . 3 des

§ 172 a in Verbindung mit den dienſtpolizeilichen .

Vorſchriften der §§8 23 ff der Gem . - O. zu rügen , zu

beſeitigen und nötigenfalls ſtrafend zu ahnden ſind .
Das G. B . ⸗A. iſt dazu nicht berufen .

L. ⸗G. Karlsruhe , 15 . Febr . 1904 , Nr . 2994 .

Dienſtpolizei über die Gemeinderäte als Schätz⸗

ungsbehörden .
Das Bezirksamt hat angenommen , die vom Ge —

meinderat N. zum Zwecke der Beleihung vorgenom⸗
mene Tätigkeit der Grundſtücksſchätzung unterſtehe

nicht ſeiner Aufſicht , ſondern derjenigen der G. B . ⸗

Aufſichtsbehörde . Das L . G. dagegen hält ſich zu
einem dienſtpolizeilichen Einſchreiten nicht für berufen ,

weil die Gemeinderäte als Schätzungsbehörden den

G. B . ⸗Ae . als ſelbſtändige Behörden gegenüberſtünden
Die Miniſterien der Juſtiz und des Innern ſind der

Anſicht des L. G. beigetreten . Zwar iſt die Zuſtändig⸗
keit der Gemeinderäte zur amtlichen Schätzung des

Werts von Cfrundſtücken in G. B. ⸗Sachen im Bad.
G. ⸗B. ⸗A. ⸗G. ( § 31 ) geregelt , der Dienſtaufſicht der

L. ⸗G. und des Juſt . Min . ſind aber nach §S 14 G. ⸗B. ⸗

A. ⸗G. nur die G. ⸗B. ⸗Beamten und Hilfsbeamten unter⸗

ſtellt . Dieſe Eigenſchaft kommt den Gemeinderäten als
Sckätzungsbehörden nicht zu. Es verbleibt ſonach auch

in dieſer Beziehung bei den Beſtimmungen der
Gem . ⸗D.

Die Gemeinderäte unterſtehen alſo auch in ihrer
Eigenſchaft als Schätzungsbehörden in G. B. ⸗Sachem
der bezirksamtlichen Dienſtaufſicht . Wenn daher ein

Beteiligter gegen den Gemeinderat wegen einer von

letzterem vorgenommenen Schätzung Beſchwerde er⸗
hebt , ſo hat das Bezirksamt zu prüfen , ob der Ge⸗
meinderat bei Vornahme des Geſchäfts ſich einer

Außerachtlaſſung der für ſolche Schätzungen erlaſſenen
Vorſchriften § 116ff G. ⸗B. ⸗D. ⸗W. — oder einer

ſonſtigen Verfehlung ſchuldig gemacht hat , und ſo⸗
fern ſich in dieſer Hinſicht erhebliche Beanſtandungen
ergeben , das Geeignete anzuordnen , gegebenenfalls das

dienſtpolizeiliche Verfahren nach 8§ 23ff Gem . O.

einzuleiten .
Juſt . ⸗Min . , 16. Januar 1904 , Nr . 647 .
Min . d. Inn . , 5. Februar 1904 , Nr . 3416 .

Unfallverſicherung . ( Unfall beim Wegſchaffen
eines Holzklotzes . )

Am 27 . April 1903 , abends , war J . Sch. , deſſen
Anweſen etwa 2½ / Meter höher als die vorbeiziehende
Straße liegt , damit beſchäftigt , am oberen Rande der

Straßenböſchung einen Holzklotz fortzuwälzen , dabei

ſtürzte er die Böſchung herunter , brach das Genick und

ſtarb am 8. Mai 1903 . Den Anſpruch der Witwe

lehnte die landwirtſchaftliche Berufsgenoſſenſchaft ab ,
weil ihr Mann nicht bei einem landwirtſchaftlichen
Betriebsunfall verunglückt ſei . Das Schiedsgericht er —
kannte im Sinne der Witwe , davon ausgehend , daß
jener Holzkloz vom Garten geholt worden ſei , um

Brennholz zu ſpalten zum Kochen für das Vieh und
das Nachteſſen . Den hiergegen ͤrgriffenen Rekurs der

landwirtſchaftlichen Berufsgenoſſenſchaft hat das L. ⸗

Verſ . ⸗A. zurückgewieſen , jedoch aus anderen Gründen ,
als das Schiedsgericht . Nach den im Rekursverfahren
gemachten weiteren Erhebungen wurde nämlich feſtge⸗
ſtellt , daß der Verunglückte den Holzklotz von ſeinem
ordnungsmäßigen Standorte bei der Holzbeuge be —

ſeitigt hatte , um auf ſeinem ſchmalen Hofe für das

Dungführen mehr Raum zu gewinnen ; der Holzklotz
war im Wege . Als er dann am Abend den Holzklotz
wieder an ſeinen Standort bei der Holzbeuge zurück —
ſchaffen wollte , um dann Holz zu ſpalten , wurde er
von dem Unfall betroffen . Bei dieſer Sachlage er⸗

ſcheint die landwirtſchaftliche Berufsgenoſſenſchaft als

entſchädigungspflichtig . Das Dungführen iſt unbe —

ſtreitbar eine landwirtſchaftliche Tätigkeit . Mit dem

Dungführen im engſten Zuſammenhang ſtund die auf
den Klotz verwendete Arbeit , ſein Wegſchaffen , um den

nötigen Raum zu gewinnen , bildete eine Vorbereitungs⸗
handlung , ſein Zurückbringen an den alten Platz eine

Abwicklungshandlung , beides war durch das Dung⸗
führen veranlaßt . Es wäre inkonſequent , wollte man
das Zurückbringen des Klotzes anders beurteilen , wie

das Wegbringen vor dem Dungführen . Es kommt

hiernach gar nicht darauf an , ob Sch . die Abſicht hatte ,
auf dem Klotz , nachdem er zur Holzbeuge zurückge —
bracht ſein würde , Holz zu ſpalten ; es würde auch
eine landwirtſchaftliche Arbeit vorliegen , wenn er bloß
in der Abſicht gehandelt hätte , den Klotz der Ordnung
wegen auf ſeinen alten Platz zurückzubringen . Hier⸗
nach iſt hier ein im landwirtſchaftlichen Betrieb ein⸗

getretener Unfall anzunehmen .
L. ⸗Verſ . ⸗A. , 27 . November 1903 .

Unfallverſicherung . Unfall bei einer Holzver⸗
ſteigerung .

Die Ehefrau eines Eiſenbahnarbeiters erlitt bei

einer Holzverſteigerung im Gemeindewald durch Ab —
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ſturz von einem Abhang einen Unfall . Den hieraus

abgeleiteten Entſchädigun igsanſpruc h hat die landwirt

ſchaftliche Berufsgenof ſſenſchaft abgelehnt , weil der Un

fall mit der kleinen Landwirtſe chaft , welche der er

wähnte Eiſenbahnarbeiter mit Hilfe ſeiner Frau be —

treibt , nicht im Zuſammenhang ſtehe . Das Schieds

gericht erklärte 335
die Berufsgene oſſenſchaft als

entſchädigungspflichtig , es ſich tatſächlich um einen

landwirtſchaftl . Be triebsunfall handle .

Auf ergriffenen Rekurs hat das L. Verſ . - A. das ſchieds

gerichtliche Urteil aufgehoben und den Ablehnungs⸗

beſcheid der landwirtſchaftlichen Berufsgenoſſſenſchaft

wiederhergeſtellt aus folgenden Erwägungen :

Die Rekursbeklagte wollte am Tage des Unfalls

Brennholz ſteigern . Die Beſch
affang

und Ver

arbeitung von Brennholz iſt aber lmäßig ein Akt

der hauswirtſchaftlichen Tätigkeit und kann

als eine landwirtſchaftliche Betriebshandlung nur an

geſehen werden , wenn im einzelnen Falle beſondere

Umſtände darauf ſchließen laſſen , daß das betreffende

Holz ausſchlie ßlich oder doch in vorwiegen

dem Maße zu landwirtſchaftlichen Zwecken gebraucht

werden ſoll . Im vorwürfigen Falle ſind ſolche be

ſondere Umſtände nicht gegeben . Der Behauptung

der Rekursklägerin , daß das Holz , welches ſie er

ſteigern 1wollte, zum großen Teile zur Bereitung von

gekochtem Futter für das Vieh verwendet worden wäre .

kann ſchon im Hinblick auf den geringen Umfang der

Viehhaltung in der fraglichen Landw irtſchaft eine Be

2 nicht beigemeſſen werden ; es iſt vielmehr als

ſicher anzunehmen , daß dieſes Holz zumal es mitten

in der kalten Jahreszeit beſchafft werden ſollte in

ganz überwiegendem Maße zur Hei ung der

Wohnräume und zur Feuerung des Herdes behufs Be

reitung der Speiſen für die M
7 5

im Hauſe , alſo

2u hauswirtſchaftlich nt ha
0 81 gedie

ben würde. Wenn das Schie ht unter Beruf ung

auf eine Entſcheidung des Reichsver ſicherungs amts vom

Jahre1890 ( Amtliche Nachrichten 5 194) meint , es

genüge die Möglichkeit einer teilweiſen Verwen

dung des Brennholzes zum Kochen von Viehfutter , um

hier einen landwirtſchaftlichen Betriebsunfall anzu

nehmen , ſo iſt demgegenüber zu bemerken , daß das

Reichsverſicherungsamt ſelbſt jener Entſcheidung keines

wegs eine ſo Walieende prinzipielle Tragweite bei

—
wie daraus hervorgeht , daß es in einer neueren

Entſcheidung ( Amtliche Nachrichten 1898 S. 245 ) von

dem Grundſatze des „ untrennbaren Ineinanderüber

greifens der Haus - und der Landwirtſchaft in klein

bäuerlichen Betrieben “ offenſichtlich wieder abge

wichen iſt , indem es in einem Falle , der ganz ähnlich

gelagert iſt , wie der vorwürfige , den Unfall anſpruch

abgelehnt hat, weil ein Beweis dafür , daß das Holz

hauptſächlich zum Viehfutt erkochen beſtimmt war ,

nicht werden konnte .
Hiernach mangelt es an dem zur Begründung

eine s Unfallentſch hs erforderlichen Zu

ſam menhang des Geſchäftes ( Anwohnung bei der Holz

verſteigerung ) , bei Vornahme der Unfall ſich

ereignete , mit dem landwirtſchaftlichen Betriebe ihres

Ehemannes
L. Verſ . ⸗A. , 6. November 1903 .

Krankenverſicherungspflicht im Handelsge⸗

werbe .
Die freie Vereinigung von Beamten und Ar

beitern ſtaatlicher Verwaltungen zum Zweck der Er

richtung und des Betriebs von Wohlfahrtseinrich

tungen für die Förderung ihrer wirtſchaftlichen 5

( gemeinſamer Bezug und Verteilung von Waren zu

niedrigen , den Selbſtkoſten nahezu gleichkommen 3 —
Preiſen ; Betrieb einer Kantine auf der gleichen Grund —

00
Tre

lage um dadurch die Beteiligten vermöge des

Prinzips der Barzahlung zur ökonomiſchen Verwal⸗

tung des Verdienſtes anzutreiben und ihnen die Mög⸗

lichkeit zur Koſtenerſparnis zu bieten , ſowie die Be⸗

kämpfung des Alkoholgenuſſes zu fördern kann 55
ein Handelsgewerbe im Sinne des H. G. - B. bezi⸗

hungsweiſe als ein Gewerbe im Sinne der Gew . 8
nicht aufgefaßt werden . Denn das Erfordernis der

Gewerbsmäßigkeit iſt bei einer derartigen gemein

nützigen Einrichtung nicht gegeben , auch wenn der

Betrieb tatſächlich der Gewerbſteuer unterworfen wurde ,

und bezüglich des Kantinenbetriebs die Beſtimmung in

Gew . ⸗O. §S 33 Abſ . 5 ( Faſſung nach Geſetz vom 6.

Auguſt 1896) in Betracht gezogen wird . Für den

Begriff der Gewerbsmäßigkeit iſt vielmehr die auf

den auf 3 Erzielung eines Gewinnes , nicht

nur auf Deckung der Selbſtkoſten oder auf Erſparniſſe

gerichtete Abſicht weſenitich ( Mackower , Anm . III zu

H. ⸗G. ⸗B. § 1; Landmann , Anm . 15 zu Gew . - O

§ 33 ) . Die Einrichtungen dieſer fallen

folglich nicht unter die im Krank . V. § 1 bezeich

neten Betriebe .
Verw . ⸗Ger . ⸗H. , 3. Juli 1903

Auskunftspflicht der unter Gemeindebürgſchaft

ſtehenden Sparkaſſen gegenüber den Steuer⸗

behörden .
Es war ſtreitig geworden , ob die Gemeindeſpar —

kaſſen im Finanzſtrafverfahren auch den Bezirksfinanz

ſtellen gegenüber verpflichtet ſind , Auskunft über die

uthaben der Beſchuldigten zu geben . Die Verpflich

tung hierzu könnte aus 8 138 des Einf . ⸗G. zu

den R. Juſt . ⸗G. , § 159 der St . ⸗P. ⸗O. und § 7 der

Verordnung vom 25 . Oktober 1879 , G. und V. Bl .

789 , gefolgert werden . Das Fin . Min . hat ſich

er , im Einverſtändniſſe mit dem Min . des Inn . ,
Die

G5

a

für die entgegengeſetzt lnſicht ausgeſj jen

Finanzbehörden müſſen ſich , wenn die Auskunft niicht
freiwillig gegeben wird , hierwegen an das Amtsge

7
richt wenden , wobei die Vernehmung des — 8

als 3 ugen am beſten zum Ziele führeen wird .

Durch “ l §S 17 Al . 2 Satz 2 des Veranlagungsgeſ .

vom 6. Auguſt 1900 ſollte die Nichtverpflichjtung der

Gemei ndeſparkaſſen zur Auskunftserteilung durch eine

E Vorſchrift klargeſtellt werden , weil & an

ſick zweifelhaft ſein kann , ob deren Verwaltun
als Gem leindedebrben anzuſehen ſind oder Eine

Entſcheidung über die Frage , ob letzteres der Fall ſei ,

wollte das Veranlagungsgeſetz nicht treffen . Wenn

es hierbei die ausnahmsweiſe Verpflichtung zur Aus⸗

kunftserteilung im Strafverfahren beſonders hervor —

hob , ſo war hiermit , wie auch aus der Regierungs⸗

begründung zu 8§ 16
4

Geſetzentwurf
Rers⸗

orgeht ,

lediglich beabſichtigt , Hemeindeſparkaſſen den übri⸗

gen Sparkaſſen glei cbHuſtellen , nicht aber ſie zu öffent
lichen Behörden im Sinne des § 159 St . ⸗P. ⸗O. zu

erklären .
Fin . Min . , 27 . Februar 1904 , Nr . 1665 .

Beglaubigungsbefugnis der G. B . Hilfsbeamten .

1
Die Stadt M. ſteht noch unter altem G. ⸗B. ⸗Recht ;

daſelbſt beſteht aber ein reichsrechtliches G. B. ⸗A.

für eine ab geſonderte Gemarkung und eine Anzahl
Bergwerke . Zur Frage , wie we eit unter dieſen Um

ſtänden die Beglaub bigungsbefugnis ddes Hilfsbeamten

in M. reiche , hat das Ju . ⸗Min . in Uebereinſtimmung

mit dem L. G. ſich dahin geäußert :
Die dem Hilfsbeamten des ſtaatlichen G . B .

Amts nach § 24 G. ⸗B. ⸗A. ⸗G. in der Faſſung ddes Ge⸗

ſetzes vom 8. Juli 1902 zuſtehende. “Beglaubigungs⸗
befugnis iſt unabhängig von der Zuſt tändigkeit des

G. B. - Al : vgl . auch G. B . Verf . 1902 Nr . 10 . Die
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Beglaubigungsbefugnis des Hilfsbeamten hängt ab⸗
geſehen von dem Erfordernis der Abweſenheit des
G. ⸗B. - Beamten lediglich davon ab , ob der An⸗
tragſteller in der Gemeinde wohnt oder ſich gewöhn —⸗
lich aufhält , in welcher das G. —B. - Al , deſſen Hilfs⸗
beamter er iſt , ſich befindet . Dagegen iſt der Um—
fang der Zuſtändigkeit des G. B . ⸗A. hier gleichgültig ,
insbeſondere kommt es nicht darauf an , ob von dem
G. ⸗B. ⸗A. auch das G. - B. für die Gemarkung , in wel—⸗
cher der Antragſteller wohnt , geführt wird . Beſteht
daher in einer Gemeinde , deren Gemarkung noch unter
altem G. B. ⸗- Recht ſteht , ein G. B. - A. , dem die Füh —⸗
rung des G. - B. für eine abgeſonderte Gemarkung und
einige Bergwerke obliegt , ſo iſt der Hilfsbeamte dieſes
G. ⸗B. ⸗A. zur Beglaubigung der Unterſchriften der Ge —

meindebewohner zuſtändig , obgleich die Zuſtändigkeit
des G. ⸗B. ⸗A. auf die Gemeindegemarkung ſich nicht
erſtreckt .

Juſt . ⸗Min . , 11. Januar 1904 , Nr . 43 639 .

Vertretung Beteiligter durch den Hilfsbeamten .
Dagegen , daß der G. B. ⸗Hilfsbeamte bei Ab⸗

ſchluß von Kaufverträgen uſw . als Vertrete⸗
eines Beteiligten mitwirkt , hat das Juſt . Min .
im Dienſtaufſichtswege nichts einzuwenden , vorausge —
ſetzt , daß :

a. der Hilfsbeamte ſich aller durch den Vertrag
veranlaßter G. B. - Geſchäfte ( auch der Anlegung der

Hilfshefte und Fertigung der Reinſchriften S§ 170ff
und 586 Abſ . 1 und 2 G. - B. ⸗D. ⸗W. ) enthält ,

b. daß keinerlei dienſtliche Schwierigkeiten ent —
ſtehen .

Juſt . ⸗Min . , 18 . Februar 1904 , Nr . 38 522 .

Sonſtiges .
Das Sparkaſſenweſen in Rußland

iſt trotz 50⸗jährigen Beſtehens noch ſehr rückſtändig .
1882 , alſo 40 Jahre nach der Eröffnung der erſten
Einlageſtelle , belief ſich die geſamte Sparſumme erſt

auf 10 Millionen Rubel . Dann ſetzte , zumal unter
Witte ' s Verwaltung , ein gewiſſer Aufſchwung ein .
1890 bezifferte ſich die Einlagenſumme auf 100 Mil⸗

lionen , am 1. Januar 1904 auf 1021½
Millionen Rubel ; ſie verteilten ſich auf 4038 000
Sparer , d. h. 3,6 Prozent der Bevölkerung von 140

Millionen Köpfen .

Vereinfachung des geſellſchaftlichen Verkehrs .
Die Mitglieder der Regierung in Oppeln haben ,

wie die „Schleſ . Ztg . “ berichtet , beſchloſſen , ihren ge⸗
ſellſchaftlichen Verkehr zu vereinfachen . Einſtimmig
wurden in einer Verſammlung folgende Leitſätze an⸗

erkannt : 1) Die gegenwärtige konventionelle Geſellig⸗
keit unter den Mitgliedern der hieſigen Regierung iſt

reformbedürftig ; denn a. infolge der großen Anzahl
der in ihrem Gefolge befindlichen Geſellſchaften beein⸗

trächtigt ſie ſowohl Zeit wie Stimmung für die Be⸗

rufsarbeit ; b. ihrer Art nach iſt ſie zu luxuriös und

wird es erſichtlich immer mehr ; unſer Stand iſt aber

in vornehmer Einfachheit groß geworden und kann

ſich nur in ihr behaupten ; c. die finanziellen Laſten
dieſer Geſellſchaft ſind für einen im weſentlichen auf

ſein Gehalt angewieſenen höheren Beamten zu ſchwer .
Geſunde finanzielle Verhältniſſe ſind indeſſen eine der

wichtigſten Vorbedingungen für die gedeihliche Be⸗

rufsführung und für das Familienglück des Beamten .
2) Dieſe Mißſtände haben ſich im Grunde durch die
eigene Schuld unſeres Standes entwickelt . Eine Beſſe⸗
rung wird daher auch nur aus ſeiner Mitte und aus

ſeinem eigenen Entſchluſſe hervorgehen können . 3 )
Das Mittel der Beſſerung kann nicht in der bloßen

Aufhebung unſerer jetzigen gegenſeitigen Pflichtgeſellig⸗
keit liegen ; damit würde der allgemeine Verkehr zwi⸗
ſchen den Mitgliedern der Regierung beſeitigt und in

einer Reihe von iſolierten Verkehrsgruppen aufge⸗
löſt ſein . 4) Das Mittel der Beſſerung iſt vielmehr
in der Erſetzung der bisherigen gegenſeitigen Pflicht⸗
geſelligkeit durch Schaffung eines neuen , alle Regie⸗
rungsmitglieder vereinenden geſellſchaftlichen Mittel⸗
punktes zu erblicken . Damit ſoll alſo die konventionelle

Geſelligkeit aufgehoben und fortan in das freie Be⸗

lieben eines jeden geſtellt ſein , ob und in welcher
Weiſe er einladen bezw . eine Einladung erwidern will .
5) Den neuen gemeinſamen Mittelpunkt werden zweck⸗
mäßig einige im Laufe des Jahres regelmäßig zu
veranſtaltende einfache Feſte bilden . Das Bei⸗
ſpiel der Regierungsbeamten in Oppeln verdient ent⸗
ſchieden , auch anderwärts , wo es nötig erſcheint , nach⸗
geahmt zu werden .

Zwangserziehung und §S 1666 des bürgerlichen
Geſetzbuches .

Ein 19 Jahre altes , ſittenloſes Mädchen wurde
vom Amtsgericht einer Anſtalt überwieſen und die

Koſten , da die Perſon vermögenslos und ohne zah⸗
lungsfähige Angehörige iſt , der Armenverwaltung auf —
erlegt . Dieſe verweigerte die Bezahlung mit der Be⸗

gründung , daß die arbeitsfähige geſunde Perſon nicht
unterſtützt zu werden brauche . In dem nun folgenden
Prozeßverfahren hat der Bezirksrat das Urteil da⸗

hin erlaſſen , daß der Armenrat die Koſten nicht zu
tragen habe , weil das betr . Mädchen als arbeits - und

erwerbsfähig keine Anſprüche an die Armenverwal⸗

tung habe und wenn es durch die angeordnete Erzie —
hung ſeinen Unterhalt nicht zu erwerben vermöge , ſo

ſei die Armenpflege ebenſowenig unterſtützungspflichtig ,
als ſie es einem in einer Strafanſtalt Verwieſenen

gegenüber wäre . Wenn bei den auf Reichsrecht be⸗

ruhenden Einweiſungen in Zwangserziehung bei jün⸗
geren Perſonen und Kindern die Armenpflege zu Bei⸗

trägen an den Koſten veranlaßt werde , ſo könne dies
nur inſoweit geſchehen , als ihr als Armenbehörde durch
die Einweiſung entſprechende Laſten abgenommen wür⸗
den . Bei einer arbeitsfähigen 19 Jahre alten Per —
ſon könne von Armenpflege keine Rede ſein , vielmehr
müſſe in ſolchen Fällen der Staat , in deſſen Intereſſe
die Zwangserziehung erfolge und angeordnet werde ,
die Koſten tragen .

( Aus der „ Sozialen Praxis “ . )

Die Moment⸗Anfnahme
iſt heute unbeſtreitbar der wichtigſte Teil der Photo⸗
graphie , denn nur ſie ermöglicht eine vollkommen na⸗

turgetreue Wiedergabe . Merkwürdig iſt nur , daß viele

Amateure ſo beſcheidene Anſprüche an ihre Cameras

ſtellen , ſie meinen , die intereſſanten Sprungaufnahmen
uſw . ſeien nur von einem raffinierten Berufsphoto⸗

graphen fertigzubringen . Doch iſt nichts leichter als

die Aufnahme eines Augenblicksbildes . Allerdings
gehört dazu ein Apparat mit guter Verſchlußtechnik
ſowie ein lichtſtarkes Glas . Apparate , die beides ver⸗

einigen , ſind die bekannten Union - Cameras und

da dieſe außerdem unter erleichterten Zahlungsbedin⸗
gungen abgegeben werden , erklärt ſich daraus die

außerordentliche Verbreitung , die dieſe Apparate ge⸗
funden haben . Der neueſte Proſpekt über Union - Ca⸗

meras liegt unſerem heutigen Blatte bei .

Der vorliegenden Nr . liegt ein Proſpekt des Ver⸗

lags des Illuſtrierten Stickerei und Hand⸗
arbeitsalbum , Schneider u. Claus , Ber⸗

lin bei , worauf die verehrl . Leſer beſonders aufmerk —

ſam gemacht werden .

ä
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Die Bürgermeiſterſtelle
der Stadtgemeinde Schwetzingen mit einem Gehalt von

5000 Mark iſt neu zu beſetzen .

Zur Amtsführung geeignete und befähigte Bewerber

wollen ſich bis 25 . Juli d . JS . melden .

Schwetzingen , den 11. Juli 1904

Der Gemeinderat .
J Alex . SpelgerJ. V. : Dreikluft .

Grünkern .

Die ſeinſte und kräftigſte Suppe iſt bekanntlich die

Grünkernſuppe Wer eine vorzügliche Ware billig be—

ziehen will , wende ſich bald — bevor die Mitte Juli be—

ginnende 190er Ernte von Händlern aufgekauft iſt an

den Unterzeichneten .
Bis 10 Pfd . à 30 Pf . , von 10 —50 Pfd . à 27 Pf . ,

über 50 Pfd . à 25 Pf . ; Ladenpreis pro Pfd . 50 - 60 Pf .

Bei den vielfachen Fälſchungen und Miſchungen wird der

Bezug in ganzen Kernen empfohlen , welch letztere in jeder

Kaffcemühle geſchrotct werden können .

Erfeld ( Amt Buchen ) Baden .
Wilhelm Lauer .

3 S2SE825
ο 282S S KA 8 8 23228

832 E
558 e S d 2

28 „ E 2 8
9838289 . 855 8E Q. 8
2 2= 2 nlu

2 32
2 5 8* 5 2

A3
N22

8888
S ÆÆ232 2

=
22538
2 22 α

goundorfer Zuchdruckerei Spachhol & Ehrath
gonndorf bad .

empfehlen

Titel mit Vorbericht
Gemeinde⸗Doranſchlag ſind in ganz neuer

Rechuungs - Abſchluß Auflage erſchtenen

Darſtellung
Die ' e 4 Impreſſen ſind den neueſten Vorſchriften eut —

ſprechend , wenn mit unſerer Firma verſehen

Unberechtigter Nachdruck wird gerichtlich verfolgt .

Rechnungsimpreſſen Einnahmen
Ausgaben
ohne Bezeichnung

Kapital - und Zins - Ampreſſen .
Rechunngsimpreſſeu mit Vordruck und zwar

§ 8 1, 7. 7e , 8, Sb , 10, 18, 220 , 23 , 28e , 36b ,

12/40 und 40

Schwarzwald

Beachtung !Sur gefälliger

Soeben iſt neu erſchienen :

Dritte völlige Ueubearbeitung der

Badischen Bemeindle⸗

flechnungsanweisung
von den Oberrechnungsräten

J . P . Müller , E. Muser , A. Roth .

Zu beziehen durch ſämtliche Buchhandlungen und durch

den Verlag Bonndorfer Buchdruckerei . Spach⸗ -

holz & Ehrath , Vonndorf , bad . Schwarzwald .

Preis gebunden 5 Mk .

Ebendaſelbſt iſt zu haben :

Bandbuch über dus

badiiche Sparkallen - Rechnungsweien
von J . P. ſllüller und 3. Rieger , in neueſter Auflage .

Preis gebunden 4 . 80 Uk .

Neu ! Hurst :

Die ehelichen Güterrechte
nebit Beſtimmungen über das Erbrecht , Zwangsvollſtreck —

ung , Konkursverfahren mit Anhang : Die Grundbuch⸗

Dienſtanweiſung . Preis 1 MKk . 20 Pf .

Neu !

Bolznuturalienrechnung .
Kullenbuch .
Kulleniturzprofokoll .
Imprelien für flrmenpflege , A. B. C. U

Impreſien über polizeiliches ſſleldeweien .

IIlilitärimpreſſen .
Verfahren vor den Gemeindegerichten .
Feuerberücherungswelen .
Bolzveriteigerungsprofokoll .
Polzdufnahmsliiten für hunqholz , dito für , Stangen , dito

für Scheiterholz , dito für Reilig und flbfallholz .

Bolzbedarfsliite .
Bolzuufurbeitungsprofokoll -
Polzdufnahmsbüchle , Taſchenformat .

Boszeftel .
lllonatsipalten - Imprelien , I. Wenigſtbietenden ,

II . Meiſtbietenden .

Gemeinde - u- Bürgerdusſchuß-Beichluß-Protokoll.
Gemeinde - Inpentar .

Alle Impreſſen für Behörden und Gemeinden .

Man verlange Impreſſen - Verzeichniſſe gratis und franko .

5 Um Vortoauslagen und Umſtändlichke ten zu vermeiden , wolle man ſich ia allen auf die Veſtellung und

den Verſandt der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenhei ' en an die

Geſchäftsſtelle : Amtsrevident Armbruſter in Bonndorf
in allen übrigen auf den Jnhalt der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenheiten aber an die

Schriftleitung : Amtsreviſor Bundſchuh ,
wenden . — An den Verlag in Bonndorf ſind auf die ?

Verlag und Redaktion : Der Amtsrevidenten - Verein

Schriftleitung in Konſtanz . —
für das Großherzogtum Baden , Geſchäftsſtelle in Bonndorf ,

Druck : Spachholz & Ehrath , Bonndorf .

Konſtanz ( Schühenſtaße 20 ,

zeitſchrift ſich beziehende Sendungen nicht zu bewirken !
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